
 

Grosser Rat des Kantons Basel-Stadt 

 

Beschluss 

Nr. 20/26/16G 

Vom 25.06.2020 
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Ratschlag Erweiterung Rheinbad Breite, Ausgabenbewilligung für die Realiserung 
 

19.1800.01, Ratschlag des RR vom 18.12.2019 

 

://: Zustimmung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel Stadt, nach Einsichtnahme in den Ratschlag des 
Regierungsrates Nr. 19.1800.01 vom 17. Dezember 2019 und nach dem mündlichen Antrag der 
Bau- und Raumplanungskommission vom 25. Juni 2020, beschliesst:  

 

Es wird ein Gesamtbetrag von Fr. 2‘580‘000 für die Sanierung und Erweiterung des Rheinbads 
Breite bewilligt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:  

1. Fr. 2‘460‘000 für bauliche Massnahmen für die Sanierung und Erweiterung des Rhein-bads 
Breite zu Lasten der Investitionsrechnung, Investitionsbereich 4 „Hochbauten im 
Verwaltungsvermögen, Teil Übrige“ (Finanzdepartement / Immobilien Basel-Stadt, Pos. 
4220.5692.1000) Preisbasis Nordwestschweizerischer Baupreisindex Hochbau Basel-Stadt 
vom Oktober 2018 = 120.5 / Basis Oktober 1998 = 100 Punkte).  

2. Fr. 10‘000 als jährliche Folgekosten für den Gebäudeunterhalt zu Lasten der Erfolgs-
rechnung des Finanzdepartements, Immobilien Basel-Stadt, Unterhaltspauschale 
Verwaltungsvermögen.  

3. Fr. 104´000 für die gesetzlich geforderten Ersatz- und Ausgleichsmassnahmen in der 
Naturschonzone zu Lasten der Erfolgsrechnung des Bau- und Verkehrsdepartements, 
Stadtgärtnerei.  

4. Fr. 6´000 als Folgekosten wiederkehrend für den ordentlichen Unterhalt der 
Ersatzmassnahme zu Lasten der Erfolgsrechnung des Bau- und Verkehrsdepartements, 
Stadtgärtnerei.  

 

Dieser Beschluss ist zu publizieren. Er unterliegt dem Referendum. 

 


